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Bodenbedeckung und Einzelobjekte der
amtlichen Vermessung: Nutzen und Risiken fiir
Kundschaft und Verwaltungen

@ Mit der zunehmenden Verfiigbarkeit digitaler Vermessungsdaten steigt deren Nutzung durch

Dritte stark an. Damit stellt sich die Frage, wie weit die amtliche Vermessung den Erwartungen

der verschiedenen Kundinnen und Kunden heute noch gerecht wird und welche Spannungsfelder

und Risiken sich aus der Nutzung digitaler Daten ergeben. Kann oder muss das gute Angebot

der amtlichen Vermessung noch verbessert werden?

Friher war die Welt noch in Ordnung! Jeder wusste,
was ein Grundbuchplan war und was er von einer
Katasterkopie erwarten durfte. Er akzeptierte sie so,
wie sie vom Geometer abgegeben wurde. Ist das denn
heute anders? Der nachfolgende Artikel soll die Lese-
rinnen und Leser auf einige zunehmende Risiken und
auf offene Fragen hinweisen.

Die Vermessungsbranche und das Grundbuchpersonal
haben sattelfeste Kenntnisse dartber, welche Bestand-
teile der amtlichen Vermessung (AV) verbindlich und
absolut zuverlassig sind und welche gemass Artikel 29
Absatz 1 GeolG' lediglich beschreibenden Charakter
haben. Hingegen fehlt einzelnen Kundinnen und Kun-
den der AV diese Kenntnis. Indem die Produkte der AV
zunehmend unpersénlich via Internet oder Geografi-
sches Informationssystem (GIS) genutzt werden, wer-
den die Benutzerinnen und Benutzer nicht mehr aktiv
auf ihre teilweise zu hohe Erwartungshaltung hinge-
wiesen. Falsche Ergebnisse, Zeitlberschreitungen bei
Projekten und in der Folge davon Imageprobleme fur
die AV sind die Folgen!

Zum Kundenkreis gehéren langst nicht mehr nur Perso-
nen, welche fur Grundbuchgeschéfte eine beglaubigte,
aktuelle Katasterkopie bendtigen. Auch zahlreiche
Amtsstellen gehoren dazu, welche aufgrund ihrer ge-
setzlichen Grundlagen verpflichtet sind, ihre eigenen
Geodaten auf jene der AV abzustltzen. Darauf basie-
rend werden rechtsverbindliche Entscheide erlassen.
Und hier liegt der Hase im Pfeffer: Weder weiss die In-
genieur-Geometerin und der Ingenieur-Geometer, was
die verschiedenen Amtsstellen aus den AV-Daten ab-
leiten, noch kennen die Amtsstellen die qualitativen
Mankos der Bodenbedeckungs- und Einzelobjektinfor-
mationen. Daraus kénnen ungenaue, oder gar grund-

legend falsche Entscheide und Verfligungen resultieren.

Aber auch die Zeitplane fur Projekte werden zu Maku-
latur, wenn zu spat erkannt wird, dass die vermeintlich
100 % zuverldssigen AV-Grundlagen den gestellten An-
forderungen nicht vollumfanglich gentigen.

Die Vermessungsbranche hat bisher ihre Anforderun-
gen weitgehend selber definiert, in der Regel unabhan-
gig von den Anforderungen der Anwender. Uber Jahre
hinaus war dies gar nicht anders moglich, weil die AV
in der Anwendung von Datenmodellen und als GIS-Pio-
nierin den meisten anderen Branchen weit voraus war.

Inzwischen sind die GIS langst zu einem unverzicht-
baren Werkzeug vieler Verwaltungsstellen geworden.
Die verschiedenen Branchen haben ihre eigenen An-
forderungen definiert. Diese passen jedoch oft nicht
mit dem Angebot der AV zusammen.

Im (vergangenen) Zeitalter der «Arbeit auf Papierpla-
nen» storten die Differenzen kaum, oft wurden sie gar
nicht erkannt. So lange keine Zahlungspflichten oder
Beitragszahlungen damit verbunden waren, fihrten die
Differenzen nur selten zu Problemen. Die Informatik
und namentlich die GIS schaffen nun aber eine Trans-
parenz, welche diese Differenzen schonungslos aufzeigt
und welche bei der Kundschaft manchmal mehr als
nur Stirnrunzeln auslést! Aus diesem Dilemma gibt es
theoretisch zwei Losungsansatze: Entweder wird die
amtliche Vermessung derart perfektioniert, dass sie die
stillschweigend erwartete Zuverldssigkeit von 100 %
erreicht. Das wirde jedoch die Nachfihrungskosten
massiv erhohen. Oder dann ist die Kundschaft geeignet
zu informieren, damit sie weiss, auf welche Teile der
AV sie sich nicht verlassen kann und welche sie demzu-
folge selber fiihren muss. Das aber wirde erhebliche
Doppelspurigkeiten mit ebenfalls unsinnigen Mehr-
kosten auslésen. Irgendwo dazwischen durfte es ein
Optimum geben, welches es zu suchen und zu finden
gilt.

Der bequeme Weg, sich auf die Tatsache zu berufen,
dass formaljuristisch alles klar geregelt sei, scheint mir
im Hinblick auf die Positionierung der AV fur die Zu-
kunft und im Hinblick auf das Image der AV definitiv
nicht vertretbar.

Nachfolgend sollen deshalb die wesentlichsten Schwach-
punkte kurz dargestellt werden. Fir jede Kategorie
sollte einzeln geprift werden, ob es tatsachlich ein Ver-
besserungspotenzial gibt und wo das wirtschaftliche
und politisch vertretbare Optimum liegt.

Die Unterschiede bei den Anforderungen umfassen

mindestens folgende Aspekte:

1. von der AV gelieferte <> von der Kundschaft be-
noétigte Lagegenauigkeit

2. von der AV gelieferte <= von der Kundschaft akzep-
tierte Generalisierung

3. Aufnahmewdrdigkeit von Objekten aus Sicht der
AV <> Bedarf der Kundschaft



4. im Datenmodell der AV fehlende <> von der Kund-
schaft bendtigte Objekte

5. von der AV gelieferte <= von der Kundschaft be-
nétigte Aktualitat

6. von der AV gelieferte <= von der Kundschaft be-
notigte Objektstruktur

Die oben aufgeftihrten Aspekte sollen nun mit wenigen
typischen Beispielen erldutert werden:

1. Lagegenauigkeit

Die Abgrenzung des Waldes gegentber Bauzonen
(AWB) wird auf Waldfeststellungsplanen festgehalten,
welche in der Regel auch eine Koordinatenliste der
AWB-Brechpunkte enthalt. Bei der Erfassung besteht
manchmal die Absicht, die AWB auf bestehende Lie-
genschaftsgrenzen zu legen. Oft werden jedoch die
AWB-Koordinaten nur auf Dezimeter oder Zentimeter
erfasst und enthalten keine Grenzpunkte der Liegen-
schaften (diese sind in Millimeter erfasst). Wird nun
die Bodenbedeckung «Wald» an die AWB angeglichen,
entstehen storende kleine Kulturteilflachen (Slivers)
und Unsicherheiten bei Projektierungen und Baubewil-
ligungsverfahren.

Vereinzelt werden Baulinien entlang von Gebaudefas-
saden definiert. Im Bauwesen wird in der Regel mit
einer Genauigkeit von etwa 1cm gearbeitet, in der AV
ist die Toleranz jedoch grésser. Bei der Uberlagerung
der Geometrien im GIS werden die Abweichungen
sichtbar und stérend.

2. Generalisierung

Der Bund verlangt die «Ausscheidung von Gewadsser-
raumen», ausgehend von den «Ufern». Wie weit darf
der Ingenieur-Geometer mit der Generalisierung von
Bachufern gehen, dass die daraus abgeleiteten Gewas-
serraume mit den damit verbundenen Nutzungsein-
schrankungen auch im Rekursfall standhalten? Was
geschieht, wenn der Fluss maandriert? Genugt die Ak-
tualitat, wenn die Uferlinien nur im Rahmen der Perio-
dischen Nachfuhrung aktualisiert werden?

3. Aufnahmewiirdigkeit von Objekten

Zwischen den unbestrittenen und eindeutig aufzuneh-
menden, beziehungsweise wegzulassenden Objekten
gibt es immer eine gewisse Grauzone. Namentlich am
Beispiel der Hecken durften sich vielerorts grosse Unter-
schiede zeigen. Indem die friiher als «quantité négli-
geable» betrachteten Hecken in der AV Uber eine lange
Zeit eine untergeordnete Bedeutung hatten, haben

sie in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Teil-
weise sind sie zu Schutzobjekten (Raumplanung) ge-
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worden, teilweise gelten sie als Okoausgleichsflachen
(Landwirtschaft) und aus Sicht der Forstamter wurden
sie teilweise wichtig, wenn sie einmal als «Nicht-Wald»
festgestellt wurden. Kann die AV die nétige Grundlage
liefern, dass die verschiedenen Kundendmter ihre Auf-
gaben effizient erledigen kénnen?

4.1m Datenmodell der AV nicht vorgesehene
Objekte

Die AV wird wohl nie alle Kundenwiinsche befriedigen
kénnen. Wo jedoch die Kunden gewichtige Winsche
anmelden und die AV als geeigneten Datenlieferanten
bezeichnen, sollte dies seitens AV als Chance wahrge-
nommen werden. Bei der Uberpriifung des Datenmo-
dells der AV in den Jahren 2012-15 soll dieser Aspekt
bericksichtigt werden. Zu erwahnen sind in diesem
Zusammenhang:

¢ Bachborde/Boschungen, aus Sicht der Landwirtschaft
«nicht direktzahlungsberechtigte Flachen»;

¢ Boschungskanten, aus Sicht Raumplanung Grund-
lagen fur Gewdsserabstandslinien;

« Die friiheren «Hofrdume» werden seitens der Land-
wirtschaft immer wieder gefragt (ebenfalls «nicht
direktzahlungsberechtigte Flachen»);

» Die Orthofoto ware eine wertvolle Ergdnzung der AV
aus Sicht verschiedener Kunden;

5. Aktualitat

Betreffend Aktualitat hat die AV massive Fortschritte
gemacht, indem die wesentlichsten Objekte als «pro-
jektierte Objekte» frihzeitig bereit gestellt werden
kénnen. Mit der gut organisierten «laufenden Nachfth-
rung» hat sie vielen anderen Datenbestanden nach

wie vor viel voraus. Dennoch gibt es Bestandteile der
AV, bei welchem beide obgenannten Starken der AV
versagen und die Kadenz der Periodischen Nachfiihrung
aus Kundensicht teilweise nicht ausreicht.

6. Objektstruktur

Die AV lieferte Strassen, Wege und Gewasser lange
Zeit nur als Flachen. Mit den Strassenaxen wurde eine
Anndherung an die Bedurfnisse der Bauamter/Stras-
senunterhalt erreicht. Allerdings konnte leider keine
ausreichende Koordination erreicht werden, sodass die
Bauamter mit einem unabhangigen Datensatz «Stras-
senaxen» operieren. Die von den zustandigen Amtsstel-
len benotigte Entitat flr die Gewdsser-Unterhaltspla-
nung fehlt (Gewasseraxen), stattdessen wird sie von
den zustandigen Amtern unabhéngig von der AV erho-
ben und nachgefiihrt. Oft zeigen sich bei der Uberlage-
rung mit der AV erhebliche Differenzen.
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Fazit

Die AV ist eine unverzichtbare, fur viele Zwecke die
einzige brauchbare Grundlage. Aber auch ein gutes
Produkt muss immer wieder kritisch hinterfragt und
das Verbesserungspotenzial ausgelotet werden. Dazu
soll dieser Artikel einen Ansporn geben. Der Einsatz
einer Taskforce sollte geprift werden, um die notwen-
digen und moglichen Optimierungen zu evaluieren
und um die zweckdienlichen Anpassungen rechtlicher,
organisatorischer und technischer Natur vorzubereiten.

Weil diese Arbeiten sicher mehrere Jahre in Anspruch
nehmen werden, sind parallel dazu die Kundenamter
auf allen foderalen Stufen Uber die potenziellen Risiken
geeignet zu informieren und zu sensibilisieren. Daraus
kénnen sich wertvolle Kontakte ergeben, welche eine
koordinierte und vielleicht sogar mit den Kundenam-
tern gemeinsam finanzierte schnellere Umsetzung der
Massnahmen erméglichen. Diese Win-Win-Chance gilt
es zu packen!

Christian Dettwiler
Prasident der Konferenz der Kantonalen Vermessungsamter KKVA
christian.dettwiler@tg.ch

cadastre - 8 - April 2012 / 1 X 5 4 SR ! : ©Béatricg Devenes

g

5



	Bodenbedeckung und Einzelobjekte der amtlichen Vermessung : Nutzen und Risiken für Kundschaft und Verwaltung

